
Es liegt also im Interesse des ab-
gebenden Zahnarztes, den Nachfolger 
auszuwählen und diesen vor dem Über-
gabezeitpunkt kennenzulernen. Darü-
ber hinaus nehmen selbstverständlich 
auch rechtliche und wirtschaftliche 
Faktoren Einfluss auf die Wahl des 
passenden Praxisabgabemodells. Doch 
welche Modelle gibt es überhaupt und 
auf was ist zu achten?

Isolierter Praxiskaufvertrag 

Aufgrund fehlender Zulassungsbe-
schränkungen kann der abgabewillige 
Zahnarzt seine Praxis zunächst einmal 
an einen Nachfolger mit Räumlichkei-
ten, Equipment und Praxisstamm ver-
äußern. Selbstverständlich kann zum 
Beispiel auch nur der Praxisstamm oder 
das Equipment veräußert werden. Der 
Abgeber scheidet hier sofort mit Über-
nahme durch den Nachfolger aus.
Vor einem Verkauf ist eine umfassende 
Bestandsaufnahme der Praxis anzufer-
tigen, eine sogenannte Due Diligence. 
Es handelt sich hierbei um eine Sorg-
fältigkeitsprüfung, mit der die Abge-
berpraxis auf Herz und Nieren geprüft 
wird. Die Schwerpunkte liegen hierbei 
vor allem auf betriebswirtschaftlichen, 
rechtlichen und steuerlichen Fragestel-
lungen. 
Der reine Praxisverkauf stellt damit 
eine einfache Form der Praxisabgabe 
dar. Allerdings bedarf auch der isolierte 

Praxisverkauf einer zeitlich vorausge-
henden umfassenden Planung, die am 
besten fünf Jahre vor der avisierten Be-
endigung der zahnärztlichen Tätigkeit 
beginnen sollte. Denn insbesondere die 
Ermittlung/Schätzung des Praxiswerts 
kann einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Überdies sind in vertragsrechtlicher Hin-
sicht einige Vorbereitungen notwendig. 
So müssen unter anderem der Kaufver-
trag vorbereitet und die Nachfolge in 
die Arbeits- und Mietverträge geregelt 
werden. Im Hinblick auf das Berufsrecht 
ist vor allem an die Übergabe der Pa-
tientenkartei zu denken. Im Zuge der 
Datenschutz-Grundverordnung kann 
bei einem Praxisverkauf überdies noch 
das Erfordernis des Abschlusses eines 
Auftragsverarbeitungsvertrags hinzu-
kommen.
Gleiches gilt natürlich auch, wenn ein 
Gesellschafter einer Gemeinschaftspra-
xis seine Anteile an einen Nachfolger 
übertragen/veräußern möchte.

Modell der Teilzulassung

Gemäß § 19a Abs. 2 Satz 1 Z-ZV ist der 
Zahnarzt berechtigt, durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Zulassungs-
ausschuss seinen Versorgungsauftrag 
auf die Hälfte zu beschränken. So 
kann der abgabewillige Zahnarzt diese 
Beschränkung vornehmen. Der nach-
folgende Zahnarzt kann dann beim 
Zulassungsausschuss einen Antrag auf 

Zulassung als Vertragszahnarzt stellen 
und angeben, dass es sich um eine Pra-
xisübernahme handelt, die mit hälftiger 
Zulassung nach § 19a Z-ZV als Praxis 
geführt und die zweite Teilzulassung 
beantragt wird. Zu einem späteren 
Zeitpunkt kann dann die zweite Teilzu-
lassung übergeben werden. 
Dieses Modell kann sich zum Beispiel 
bei halbtagsbeschäftigten Zahnärzten 
oder solchen, die noch einer Nebentä-
tigkeit nachgehen, anbieten.

Übergangs-BAG

Oftmals möchte der Nachfolger die 
Praxis nicht von jetzt auf gleich über-
nehmen und eigenständig fortführen. 
In diesen Fällen kann ein gleitender 
Übergang eine sinnvolle Option sein. 
Soll der Nachfolger vor dem konkre-
ten Übergabezeitpunkt also bereits in 
die Praxis eingebunden werden, kön-
nen sich der abgebende Zahnarzt und 
dessen Nachfolger zu einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft (BAG) auf Zeit 
zusammenschließen. Falls es sich um 
eine bestehende BAG handelt, kann der 
Nachfolger einfach einsteigen. 
Dies stellt eine Alternative zum reinen 
Verkauf an den Nachfolger dar. Da-
durch hat der abgebende Zahnarzt die 
Möglichkeit, sein Wissen und die Ab-
läufe in der Praxis dem Nachfolger na-
hezubringen und diesen dadurch best-
möglich einzuarbeiten. Erreichtnwird 
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Derzeit existiert ein Überangebot von Abgeberpraxen im Den-
talmarkt, das auch aufgrund der Altersstruktur tätiger Zahnärzte 
in den nächsten Jahren andauern wird. Dies wirft unzweifelhaft 
die Frage nach strategisch sinnvollen Abgabemodellen auf. Denn 
vielfach handelt es sich bei der eigenen Praxis um ein Lebenswerk 
mit auch emotionalem Wert. 
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damit regelmäßig auch eine höhere 
Patientenbindung an den Nachfolger.
Bei der Übergangs-BAG handelt es sich 
um eine „normale“ Berufsausübungs-
gemeinschaft, die zu dem Zweck ge-
gründet wird, die Übergabe zu gestal-
ten. Der abgebende Zahnarzt und der 
Nachfolger üben für einen bestimmten 
Zeitraum die vertragszahnärztliche Tä-
tigkeit gemeinsam aus, haben eine ge-
meinsame Organisation, Abrechnung, 
Abrechnungsnummer, einen gemeinsa-
men Patientenstamm und ein gemein-
sames Budget. 
Nach Ablauf des Übergangszeitraums 
verzichtet der abgebende Zahnarzt 
sodann auf seine Zulassung und schei-
det aus der BAG aus. Je nach der auch 
steuerlich zu beurteilenden Gestaltung 
ist dann gegebenenfalls noch ein sepa-
rater Praxiskaufvertrag zu schließen.

Exkurs: Nullbeteiligungsgesell-
schaft

Unter Umständen ist es dem Nachfolger 
nicht möglich, eine finanzielle Beteili-
gung zu Beginn zu leisten; unter Um-
ständen ist er dazu auch nicht gewillt. 
Er möchte also „nur“ seine Arbeitskraft 
in die Gesellschaft einbringen.
Das Bundessozialgericht und der Bun-
desgerichtshof gehen unter gewissen 
Voraussetzungen von der Zulässigkeit 

einer Nullbeteiligungsgesellschaft aus. 
Eine solche ist zwar nicht auf Dauer, 
aber zumindest für einen bestimm-
ten „Kennenlernzeitraum“ (etwa drei 
Jahre) zulässig. In dieser Zeit kann die 
Kompetenz des neuen Kollegen beur-
teilt und dieser ausführlich eingearbei-
tet werden. Bereits zu Beginn kann der 
Kaufpreis festgelegt werden, der später 
zur Übernahme eines Anteils am Praxis-
vermögen zu erbringen ist. 
Zwingend erforderlich ist, dass der neu 
eintretende Zahnarzt als Freiberufler am 
wirtschaftlichen Erfolg (also am Gewinn 
und Verlust) der eigenen Praxis zu betei-
ligen ist. Seine Tätigkeit muss er ferner 
selbstständig und weisungsunabhängig 
ausüben. In gesellschaftsrechtlicher 
Hinsicht sollte der eintretende Gesell-
schafter Stimm- und Teilhaberechte 
erhalten und an unternehmerischen 
Entscheidungen mitwirken. 
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Ein Standardkonzept gibt es nicht (mehr). Der Weg des isolierten Praxisverkaufs, 
der früher ohne größere Hürden ertragreich beschritten werden konnte, ist steini-
ger geworden. Das passende Zukunftsmodell richtet sich somit mehr als je zuvor 
nach den konkreten Bedürfnissen des Praxisabgebers und den Marktgegebenhei-
ten. Zudem sind neuere Versorgungsstrukturen mit in die Planung einzubeziehen. 
Ist die Beendigung der zahnärztlichen Tätigkeit noch in mittelfristiger Ferne, kann 
zum Beispiel auch die Gründung eines MVZ sinnvoll sein. Dies mit dem Ziel, die 
Anteile etappenweise zu veräußern und dem Wunsch der potenziellen Nachfolger 
nach flexiblen Arbeitszeitmodellen, am besten in Anstellung, gerecht zu werden.

Noch Fragen?
Das Team von Lyck+ Pätzold 

unterstützt Sie in allen 
 wichtigen Praxisfragen:

www.medizinanwaelte.de
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